
Datenschutz im Blick
Newsletter für den Datenschutz im Gesundheitswesen

Datenschutzbeauftragte von Gesundheitseinrichtungen stehen täglich 
vor der Herausforderung, Sachverhalte in kürzester Zeit rechtlich und 
technisch zu bewerten sowie pragmatische Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. Häufig ist hierfür der Rückgriff auf Fachliteratur unerlässlich. Auf 
aktuelle Themen kann diese allerdings nur selten zeitnah reagieren.
Hier setzt unser neuer Fachinformationsdienst an. Mit diesem möchten 
wir Sie gerne in Zukunft kostenlos einmal im Monat über aktuelle 
rechtliche und technische Themen informieren, die wesentlichen Prob-
leme dar- und Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Die erste Ausgabe er-
halten Sie heute in Papierform. Wir möchten unseren Fachinformations-
dienst in Zukunft aber gerne elektronisch versenden und würden uns 
freuen, wenn Sie sich auf www.aok-verlag.info/ds-im-blick hierfür an-
melden. Selbstverständlich völlig kostenlos und ohne Verpflichtungen.

Ihre AOK Verlags GmbH

Vernichtung von  
Patientenakten
Aus Patientenakten wird Konfetti
Dr. Sebastian Ertel, Sven Venzke-Caprarese

Stellen Sie sich folgenden Sachverhalt vor: Sie nehmen als Zuschauer am 
Rosenmontagsumzug teil. Von einem Wagen wird in großen Mengen Kon
fetti geworfen. Sie fangen etwas davon auf und stellen beim genaueren Hin
sehen fest, dass auf den Papierschnipseln noch Informationen wie Namen, 
Adressen, Telefonnummern sowie der Name eines Krankenhauses zu er
kennen sind. Sie glauben, das gibt es nicht? So in etwa ist es beim diesjäh
rigen Fasching in Dermbach (Thüringen) tatsächlich passiert. Die Papier
schnipsel stammen, wie zwischenzeitlich ermittelt wurde, aus einem 
Thüringer Klinikum.

Ärztliche 
 Schweigepflicht
Zwar befanden sich bei den Infor
mationen wohl keine Aussagen über 
Diagnosen, Medikationen oder Be
handlungsmaßnahmen. Wird aber 

erkennbar, dass die Daten aus ei
ner medizinischen Behandlung stam
men, kann bereits hieraus eine 
Verletzung der ärztlichen Schweige
pflicht resultieren und der Straf tat
bestand des § 203 StGB erfüllt sein. 

Ist das wirklich schon 
von der Schwei ge
pflicht umfasst? 

Bereits der Umstand, dass man sich 
in medizinische Behandlung bege
ben hat, unterliegt der ärztlichen 
Schweigepflicht. Brisanter wird es, 
wenn sich die medizinische Einrich
tung nur auf ein Fachgebiet (z. B. 
Onkologisches oder Psychiatrisches 
Zentrum) spezialisiert hat. Dann 
können verhältnismäßig leicht Rück
schlüsse auf den Gesundheitszu
stand gezogen werden.

Richtig Vernichten 
nach DIN 66399
Sind Dokumente der Vernichtung 
zuzuführen, ist die richtige Umset
zung anhand der DIN 66399 zu be
werten. Diese differenziert Daten 
nach Schutzklassen. Je sensibler 
die Daten sind, desto höher ist die 
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Schutzklasse zu wählen. Aufsichts
behörden empfehlen für Behand
lungsunterlagen (etwa Anamnese, 
Aufnahme und Aufklärungsbögen, 
Befunde, Medikation, OPBerich
te) die Schutzklasse 3. Dies insbe
sondere deshalb, weil Geheimhal
tungspflichten nach § 203 StGB zu 
beachten sind. Aus der Schutzklas
se 3 leitet sich wiederum die Sicher
heitsstufe ab. Die Sicherheits stufe 
bestimmt die genauen Vorgaben, 
in welcher Partikelgröße bestimmte 
Medien vernichtet werden müssen. 
Aus der Schutzklasse 3 folgt nach 
der DIN 66399 z. B. eine Sicher
heitsstufe von mindestens 4. 

Mindestens Sicher
heitsstufe 4?
Die Sicherheitsstufe 4 erlaubt 
 eine Materialteilchenfläche von 
 ≤  160 mm2. Eine Reproduktion der 
nach dieser Stufe verkleinerten Da
tenträger ist nur mit einem sehr ho
hen, nahezu unvertretbaren Zeitauf
wand möglich. 

3+1=4? Vorsicht!

Selbst wenn Gesundheitseinrich
tungen in der Praxis einen Dienst
leister mit der Vernichtung nach 
 Sicherheitsstufe 4 beauftragen, ist 
an dieser Stelle äußerste Vorsicht 
geboten. Denn die DIN 66399 er
laubt einen Trick, den Dienstleis
ter häufig nutzen: Weil durch Vermi
schen und Verpressen mit anderen 
Dokumenten die Reproduktion er
schwert wird, sieht die DIN 66399 
die Möglichkeit vor, Schreddergut 
mittels Vermischen und Verpres
sen der nächsthöheren Sicherheits
stufe zuzuordnen. Papierschnipsel 
der  Sicherheitsstufe 3 können durch 
dieses Verfahren der Sicherheits
stufe 4 zugeordnet werden, obwohl 
sich an der Partikelgröße selbst 
nichts ändert. Zwar erkennt auch 

die DIN 66399 die Gefahr einer sol
chen Hochstufung. Sie macht  diese 
daher auch von der Einwilligung 
des Auftraggebers abhängig. In der 
Praxis ist diese Einwilligung aber in  
vielen Verträgen der Dienst leister 
bereits vorformuliert und  eine be
wusste Entscheidung der Gesund
heitseinrichtung liegt häufig gar nicht 
vor.

Besser nicht

Vergegenwärtigt man sich, was 
Sicher heitsstufe 3 bedeutet, muss 

jede Gesundheitseinrichtung für sich 
hinterfragen, ob sie einer entspre
chenden Hochstufung durch Ver
mischen und Verpressen wirklich 
zustimmen will. Denn Sicherheits
stufe 3 erlaubt eine Partikelgröße 
von ≤ 320 mm2, also beispielsweise 
auch 4 mm * 80 mm. Die einzelnen 
Schnipsel können somit doppelt so 
groß sein, wie bei der Sicherheits
stufe 4. Kann ausgeschlossen wer
den, dass sich auf den einzelnen 
Schnipseln noch sensible Informati
onen befinden? 

Aus alten Akten wird ein neuer Rohstoff

Und noch etwas ist zu beachten: Das geschredderte Papier wird in der Pra
xis als Rohstoff und somit als Handelsware behandelt. Es wird frei auf dem 
Markt verkauft, um daraus z. B. Recyclingpapier herzustellen. Man muss 
sich bei der Wahl der Sicherheitsstufe und bei der Einwilligung zur Hochstu
fung daher immer ganz bewusst machen: Das geschredderte Papier unter
liegt keinerlei Schutz mehr. Überspitzt könnte man sogar behaupten, dass 

angemessen geschreddertes Papier sogar als Konfetti genutzt werden darf. 
Im eingangs erwähnten Fall kann allerdings davon ausgegangen werden, 
dass die Sicherheitsstufe der Vernichtung noch deutlich unter den Sicher
heitsstufen 3 und 4 lag.

Audit

Der Vorfall in Thüringen kann für Da
tenschutzbeauftragte in Kranken
häusern durchaus zum Anlass ge
nommen werden, um die eigene 
Aktenvernichtung noch einmal auf 

den Prüfstand zu stellen. Sofern 
Dienstleister mit der Vernichtung be
auftragt sind, kann eine erneute Ver
tragsprüfung im Hinblick auf die ver
einbarte Sicherheitsstufe und ggf. 
sogar ein VorOrtAudit inklusive 



Sichtung des Schredderguts sinn
voll sein. 
Ob und unter welchen Vorausset
zungen die Einschaltung eines ex
ternen Dienstleisters zur Patien
tenaktenvernichtung überhaupt 

möglich ist, behandeln wir in der 
nächsten Ausgabe. In diesem Rah
men thematisieren wir auch, welche 
technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zu beachten sind. 

Vertiefungshinweis im Handbuch 
„Datenschutz im Gesundheitswe-
sen“ (DSiGW): 
��Datenschutz im Gesundheitswe
sen (AOKVerlag), Kapitel C/11 
(Datenträger sicher entsorgen)
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Wenn Sie unseren Fachinformations
dienst in Zukunft regelmäßig erhalten 
möchten, melden Sie sich bitte unter 
www.aokverlag.info/dsimblick für die 
elektronische Ausgabe an. Der Fachin

formationsdienst ist und bleibt für Sie 
völlig kostenlos, begründet keinerlei Ver
pflichtungen und kann jederzeit abbe
stellt werden.

Krankenhäuser wegen 
Schadsoftware vom Netz
Welche Schutzmaßnahmen können ergriffen 
werden?
Sven Venzke-Caprarese, Dr. Sebastian Ertel

Die Medienberichterstattung über lahmgelegte Krankenhausnetzwer-
ke wird in den letzten Wochen kaum an den IT-Abteilungen und Daten-
schutzbeauftragten von Gesundheitseinrichtungen vorbeigegangen 
sein. Allein im Februar 2016 wurde über mindestens vier deutsche 
Krankenhausgesellschaften in Neuss, Arnsberg, Kleve und Aichach 
berichtet, die von einer besonders aggressiven Schadsoftware betrof-
fen waren: der Ransomware „Locky“. 

Was ist Ransomware?

Bei Ransomware handelt es sich 
um eine Schadsoftware, die ver
sucht, möglichst viele Dateien im 
betroffenen Netzwerk zu verschlüs
seln und somit unmittelbar die Ver
fügbarkeit der Daten zu beeinträch
tigen. Schlimmstenfalls sind die 
Daten auf unbestimmte Zeit ver
schlüsselt und praktisch verloren. 

Die Schadsoftware beschränkt sich 
dabei nicht nur auf den Client eines 
einzelnen Anwenders, sondern be
fällt auch andere Speicher im Netz
werk, z. B. die auf einem Fileserver 
gespeicherten Dateien und Ordner. 
Einmal zum Zuge gekommen, infor
miert die Schadsoftware betroffene 
Nutzer über die Verschlüsselung 
und bietet eine Entschlüsselung ge

gen Zahlung von „Lösegeld“ an –   
z. B. mittels Bitcoins. 

Wie kommt Schadsoft
ware ins Netzwerk?
Die Einfallstore für Schadsoftware 
generell und somit auch für Ran
somware sind vielfältig. In den vor
liegenden Fällen sollen z. B. präpa
rierte Word und ExcelDokumente 
über EMailAnhänge versandt wor
den sein und beim Öffnen der Do
kumente eine Infektion verursacht 
haben. Hierbei wurden die Makro
funktionen der entsprechenden Of
ficeProgramme ausgenutzt, die ei
gentlich dazu dienen sollen, sich 
wiederholende Arbeits abläufe in 
den jeweiligen Anwendungen zu 
automatisieren. Aber nicht nur 
EMailAnhänge sind häufig Ein
fallstore. Auch schlecht gepatch
te Webserver und Webapplikatio
nen sind beliebte Angriffsziele und 
können sogar genutzt werden, um 
die Schadsoftware an Websitebe
sucher mit veralteten Browserver

Jetzt

kostenlos
anmelden

Termine und Infos auf  

www.aok-verlag.info/ 

ds-im-blick



sionen weiter zu verteilen. Grund
sätzlich gilt: Es wird versucht, jede 
Schwachstelle auszunutzen. 

Wohl keine gezielten 
Angriffe auf Kranken
häuser

Derzeit ist davon auszugehen, dass 
die eingangs genannten Kranken
hausgesellschaften nicht zielgerich
tet angegriffen wurden, sondern von 
einer breit aufgestellten Angriffs
welle erfasst wurden. Schätzungen 
gehen davon aus, dass im Februar 
2016 zu Spitzenzeiten bis zu 5.000 

Neuinfektionen pro Stunde zu ver
zeichnen waren. Grund genug, die 
bisherigen Schutzmaßnahmen ge
gen Schadsoftware noch einmal auf 
den Prüfstand zu stellen.

Schutzmaßnahmen

Bei der Betrachtung der Risiken 
zeigt sich schnell: Ein angemes
sener Schutz kann nur durch eine 
Vielzahl von Maßnahmen erreicht 
werden. Dabei kommen sowohl 
technische als auch organisatori
sche Maßnahmen in Betracht.

Patch und  Updatemanagement

Besonders wichtig ist ein funktionierendes Patch und Updatemanagement. 
Denn viele Schwachstellen sind bereits bekannt und können durch vorhan
dene Patches und Updates geschlossen werden. Sofern diese jedoch nicht 
oder zu spät eingespielt werden, macht man es selbst breit angelegten und 
automatisierten Angriffswellen leicht, entsprechende Schadsoftware zu ver
teilen. Eine zentral gesteuerte Verteilung von Patches und Updates ist in der 
Praxis daher oftmals unerlässlich.

Virenscanner, Firewall, 
SMTPGateway
Auch der Einsatz von Virenscannern 
und Firewalls sowie eine Filterung 
auf Ebene des SMTPGateways 
stellen weitere Schutzmaßnahmen 
gegen die Infektion mit Schadsoft
ware dar. Insbe sondere die Einstel
lungen des SMTPGateways sollten 
dabei ständig überprüft und ggf. der 
aktuellen Situation angepasst wer
den. Neben den üblicherweise zu 
filternden Dateiendungen könnte in 
der aktuellen Situation auch über
prüft werden, ob die eingesetzten 
Filtertechniken eine gesonderte Be
handlung von EMails erlauben, die 
OfficeDateien enthalten. In der ak
tuellen Situation kann es zudem 
sinnvoll sein, eine Ausdrucksfilte
rung z. B. anhand der EMailBe
treffzeile auf Ebene des SMTPGa
teways durchzuführen. Letztlich 

bleibt es aber immer ein Katz und 
Mausspiel.

Makrofunktionen 
 deaktivieren 
Insgesamt sollte vor dem Hinter
grund der aktuellen Geschehnisse 
die Notwendigkeit von Makrofunkti
onen von OfficeProdukten kritisch 
hinterfragt und diese ggf. abgeschal
tet werden. Je nach ITLandschaft 
ist es z. B. möglich, Makrofunkti

onen über entsprechende Group 
 Policies  clientübergreifend zu sper
ren. Alternativ kann auch darauf ge
achtet werden, bereits im Rahmen 
der Standard installation die sicher
heitskritischen Funktionen zu deak
tivieren.

Einschränkung der 
Nutzerrechte
Nicht nur aus Gründen der Zugriffs
kontrolle ist eine Einschränkung der 
Nutzerrechte auf das erforderliche 
Mindestmaß sinnvoll. Dass normale 
Nutzer keine AdminRechte haben, 
gehört dabei zum Mindeststandard. 
Aber auch die Rechte auf Fileserver
ebene sollten möglichst einge
schränkt sein, um eine Ausweitung 
von Schadsoftware so gut es geht 
zu verhindern.

Netzsegmentierung

Insgesamt kann auch eine Segmen
tierung der Netze angebracht sein. 
Gerade in Krankenhausnetzwerken 
ist z. B. eine starke Trennung zwi
schen dem Gästenetz für Patienten, 
dem Verwaltungsnetz des Kranken
hauses und dem Netzwerk, in dem 
sich medizinische Geräte und be
sonders sensible Anwendungen be
finden, ratsam. 

Mitarbeiter
sensibilisierung
Für den Fall, dass alle vorherigen 
technischen Sicherheitsmaßnahmen 
nicht greifen, ist eine Sensibilisie
rung der Mitarbeiter zwingend erfor
derlich. Neben Schulungen und re
gelmäßigen AwarenessKampagnen 
bietet sich in der jetzigen Situation 
z. B. eine Rundmail bzw. eine Infor
mation der Mitarbeiter an, worauf 
zu achten ist. Hier sollte insbeson
dere darüber informiert werden, wie 
mit EMails aus unbekannten Quel



len umgegangen werden soll und 
wer intern zu kontaktieren ist, wenn 
Mitarbeiter das Gefahrenpotential ei
ner EMail nicht einschätzen kön
nen oder verdächtiges Verhalten der 
 Clients feststellen. 

Angemessenes 
 BackupKonzept
Zwar können all die genannten 
Maßnahmen das Risiko einer Infek
tion verringern. Hundertprozenti
ge Sicherheit wird es jedoch nie ge
ben. Im Fall der Fälle hilft letztlich 
nur noch ein Rückgriff auf vorhan
dene und nicht infizierte Backups. 
Dies setzt jedoch ein sorgfältig ge
plantes BackupKonzept voraus. 
Dabei ist auch zu bedenken, dass 
die Backups so gespeichert wer
den müssen, dass sie bei einem Be
fall des Netzwerkes nicht gefährdet 
sind. Hier bietet sich z. B. die Spei

cherung auf externen Datenträgern, 
die nicht mit dem Netzwerk verbun
den sind, an.

Notfall und Reco
veryManagement
Das beste BackupKonzept hilft 
nichts, wenn im Ernstfall eine Wie
derherstellung, z. B. auf Grund feh
lender Systemkonfigurationen, nicht 
möglich ist. Erforderlich ist insofern 
ein entsprechendes Notfall und Re
coveryManagement. Zumindest 
sollte im Vorfeld einmal getestet 
worden sein, ob aus den vorhande
nen Backups eine Wiederherstel
lung erfolgreich durchgeführt wer
den kann.

Fazit

In den eingangs erwähnten Fällen 
konnten die Daten laut Medienbe

richten aus vorhandenen Backups 
wiederhergestellt werden. Dennoch 
waren Ausfälle zu verzeichnen, die 
den Krankenhausbetrieb teilwei
se sehr einschränkten und z. B. die 
Aufnahme von neuen Patienten ver
hinderten. Schlimmeres konnte je
doch abgewendet werden.

Vertiefungshinweis im Handbuch 
DSiGW:
��Datenschutz im Gesundheitswe
sen (AOKVerlag), Kapitel M/5.7.1 
(BackupKonzept), Kapitel 
M/5.7.3 (Update und Patch
management), Kapitel M/5.7.4 
(Virenschutzkonzept), Kapitel 
M/4.2.2 (Netzwerksegmentierung 
und Firewall)

SEMINARE

zu Datenschutz 
und Datensicherheit im 
Gesundheitswesen

Besuchen Sie uns auf 
www.datenschutz-nord-gruppe.de/seminare

Unsere Dozenten sind erfahrene 
Datenschutzbeauftragte, 

IT-Sicherheitsexperten und 
Penetrationstester.
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Kurzinformationen
Neues zum ITSicherheitsgesetz

Bereits im Juli 2015 ist das IT 
Sicherheitsgesetz in Kraft getre
ten. Dieses regelt künftig bestim mte 
Pflichten von Betreibern kritischer 
Infrastrukturen. Wer genau als Be
treiber kritischer Infrastrukturen ein
zuordnen ist, war bislang unklar. 
Gewartet wurde insofern auf eine 
Rechtsverordnung (BSIKritisV), die 
anhand von qualitativen und quanti
tativen Kriterien genau diese Fragen 
beantwortet. Für die ersten Berei
che (Sektoren) liegt seit Mitte Jan
uar nun ein „Entwurf einer Verord
nung zur Bestimmung Kritischer 
Infrastrukturen nach dem BSIGe
setz“ vor. Dieser ist auch im Inter
net abrufbar (http://www.bmi.bund.
de/SharedDocs/Downloads/DE/Ge
setzestexte/kritisvo.html). Der Sek
tor „Gesundheit“ wird in diesem Ent
wurf zwar noch nicht geregelt. Dies 
war aber auch nicht zu erwarten, 
da bereits vor einiger Zeit angekün
digt wurde, die Sektoren Finanzen, 
Gesundheit und Transport/Verkehr 
in einem zweiten Korb Ende 2016 
zu regeln. Dennoch lohnt sich auch 
für Betreiber von Gesundheitsein
richtungen ein Blick in den aktuel
len Verordnungsentwurf: Von den im 
Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum ITSicherheitsgesetz genannten 
bis zu 2.000 Betreibern kritischer In
frastrukturen werden in dem aktu
ellen Entwurf für den ersten Korb 
schätzungsweise 650 Unterneh
men angesprochen. Bleiben also für 
die Sektoren Finanzen, Gesundheit 

und Transport/Verkehr noch 1.350 
Unter nehmen übrig. Wie viele Kran
kenhäuser im zweiten Korb betrof
fen sein werden, ist nach wie vor 
unbestimmt. Klar zu sein scheint 
aber, dass nicht alle Krankenhäuser 
als kritische Infrastruktur bewertet 
werden. Wie die Abgrenzungskriteri
en im Sektor „Gesundheit“ gestaltet 
werden, ist derzeit offen. Als Kriteri
en in Betracht kommen könnten   
z. B. die Anzahl der versorgten Pa
tienten bzw. die Bettenzahl oder die 
Spezialisierung auf bestimmte Ge
biete. Genaueres wird jedoch vo
raussichtlich erst Ende 2016 be
kannt sein. Nach Inkrafttreten der 
Verordnung stehen dann 6 Mona
te für die Einrichtung von Kontakt 
und Meldestellen sowie 2 Jahre für 
die Implementierung eines Informa
tionssicherheitsmanagements zur 
Verfügung.

Vertiefungshinweise im Handbuch 
DSiGW:
��Datenschutz im Gesundheits
wesen (AOKVerlag), Kapitel D/7 
(ITSicherheitsgesetz), Kapitel 
M/7.2 (Aufbau eines ISMS)

EUDatenschutz 
Grundverordnung

Am 15.12.2015 haben sich die Ver
treter des Europäischen Parlaments, 
der EUKommission und des Minis
terrates im sogenannten Trilog auf 
die endgültige Fassung der EUDa

tenschutzGrundverordnung geei
nigt. Diese soll durch europaweit 
unmittelbar geltende Regelun
gen einerseits den Betroffenen ei
ne bessere Kontrolle über ihre per
sonenbezogenen Daten geben und 
andererseits Unternehmen die Mög
lichkeit eröffnen, neue Technologien 
besser nutzen können. Auch für den 
Datenschutz im Gesundheitswesen 
wird die neue Verordnung umfang
reiche Änderungen mit sich bringen. 
Zu beachten ist allerdings auch, 
dass insbesondere für die Verarbei
tung von Gesundheitsdaten die Ver
ordnung den Mitgliedstaaten einen 
relativ weiten Regelungsspielraum 
lässt, hier auch weiterhin nationa
le Regelungen zu den Bedingungen 
einer Datenverarbeitung zu erlassen.

Neben der DatenschutzGrundver
ordnung wurde ebenfalls eine Eini
gung über die Richtlinie für den Da
tenschutz bei Polizei und Strafjustiz 
erzielt. Diese soll sicherstellen, dass 
die Daten von Opfern, Zeugen und 
Verdächtigen bei strafrechtlichen Er
mittlungen oder im Strafverfahren 
in hinreichendem Maße geschützt 
sind.

Mit einer förmlichen Annahme von 
Verordnung und Richtlinie durch das 
Europäische Parlament und den Eu
ropäischen Rat wird im Frühjahr die
ses Jahres gerechnet. Zwei Jahre 
später, voraussichtlich ab Mai 2018, 
gelten dann die neuen Vorschriften.

Vertiefungshinweise im Handbuch 
DSiGW:
Datenschutz im Gesundheitswe
sen (AOKVerlag), Kapitel A/1.5 (Ge
sundheitsdatenschutz unter der 
EUDatenschutzGrundverordnung)



Handbuch „Datenschutz im Gesundheitswesen“

Neben diesem kostenlosen Fachinformationsdienst bie
ten wir ein umfangreiches Handbuch „Datenschutz im 
Gesundheitswesen“ an. In diesem finden Sie vertiefen
de Hinweise zu den Themen unseres Fachinformations
dienstes. Wir haben unseren Informationsdienst so ge
staltet, dass die jeweiligen Themen für sich stehen und 
Sie keiner ergänzenden Lektüre bedürfen. Davon un

abhängig leistet unser Fachbuch eine wichtige Hilfe für 
den Praxisalltag und stellt viele der im Fachinformati
onsdienst behandelten Themen nochmals umfassender 
und ausführlicher dar. 
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Datenschutz im  Gesundheitswesen
Grundlagenwissen – Praxislösungen – 
 Entscheidungshilfen

2 Ordner mit Register im Format DIN A5,    
ca. 1.300 Seiten Inhalt
ISBN: 9783553430005
Preis 179. inkl. MwSt.

Uneingeschränkter OnlineZugriff auf alle Arbeitshilfen inkl. 34 
kostenpflichtige Nachtragslieferungen pro Jahr zum Preis von 
jeweils 74,90 Euro inkl. MwSt. und versandkostenfreier Zusen
dung im Inland.



NewsletterAnmeldung
Erhalten Sie einmal monatlich völlig kostenlos und unverbindlich 
wichtige Neuigkeiten und Fachinformationen zum Datenschutz im 
Gesundheitswesen.

Hier für den Newsletter anmelden:
www.aok-verlag.info/ds-im-blick
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